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Ausbildungsvertrag 
Ausbildung zum/zur Reinkarnationstherapeut/in 

 
 
 

ZWISCHEN: 
 

Katrin Biewer-Guttbier, RENOVA Zentrum für Reinkarnation & 
            spirituelle Heilarbeit, Gezeitenhof, Bachstraße 6a, 65629 Niederneisen 
 

im Folgenden „Ausbildungsleiterin“ genannt 
 
 

UND: 
 
 
Name:   ___________________________________________________ 

Vorname:  ___________________________________________________ 

Firma:   ___________________________________________________ 

Straße:   ___________________________________________________ 

PLZ, Ort:  ___________________________________________________ 

Telefon:   ___________________________________________________ 

Mobil:   ___________________________________________________ 

Email-Adresse:  ___________________________________________________ 

Geburtsdaten:  ___________________________________________________ 
   Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsuhrzeit 

 

Im Folgenden „Ausbildungsteilnehmer“ genannt 
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Inhalt des Ausbildungsvertrages:     
RTA03 – Beginn 2024 
 

AUSBILDUNGSZEITEN:   

1. Block   Sonntag, 10.11.2024 bis Samstag, 16.11.2024 
2. Block   Sonntag, 23.02.2025 bis Samstag, 01.03.2025 
3. Block   Sonntag, 18.05.2025 bis Samstag, 24.05.2025 
4. Block   Sonntag, 24.08.2025 bis Samstag, 30.08.2025 

     

AUSBILDUNGSORT: 
Die Ausbildung zum/zur Reinkarnationstherapeuten/in findet im Präsenzunterricht im „RENOVA - Zentrum 
für Reinkarnation & spirituelle Heilarbeit im Gezeitenhof, Bachstraße 6a, 65629 Niederneisen statt.  
 
 
AUSBILDUNGSDAUER: 
Die 9 -monatige Ausbildung umfasst 4 Ausbildungsblöcke á 7 Tage. Start eines Blocks ist jeweils Sonntag und 
Ende jeweils Samstag. Die Zeiten belaufen sich Sonntag bis Freitag von 9:00 Uhr bis ca. 18;00 Uhr (inkl. Pausen) 
und Samstag von 9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr. Die Ausbildung beginnt im November und endet im August/ 
September des Folgejahres. Die Ausbildungsblöcke finden im Abstand von etwa 3 Monaten statt. Die genauen 
Zeiten und Inhalte entnimmt der Ausbildungsteilnehmer bitte dem Ausbildungsplan. Am Ende der 9-monatigen 
Ausbildung findet eine schriftliche Abschlussprüfung statt und die Ausbildungsteilnehmer erhalten ein Zertifikat.  
 
 
KOSTEN/ ZAHLUNG: 
Die Ausbildungsblöcke können nur als Gesamtpaket gebucht werden. Sie bilden eine in sich geschlossene Einheit. 
Die Kosten belaufen sich auf 4.000 € für die gesamte Ausbildung = 1.000 € pro Ausbildungsblock. Das Honorar 
kann entweder komplett gezahlt werden oder pro Block oder in monatlichen Raten (max. 30 Raten). Bei Zahlung 
der Gesamtkosten wird der Gesamtbetrag = 4.000 € per Überweisung spätestens 3 Tage vor Ausbildungsbeginn 
fällig. Bei Zahlung pro Block werden die Blockkosten = 1.000 € bis spätestens 3 Tage vor Beginn des jeweiligen 
Blocks fällig. Die Zahlungsbedingungen für Ratenzahlungen entnehmen die Ausbildungsteilnehmer Ihrer 
individuellen Ratenzahlungsvereinbarung. Bei Vertragsabschluss bis zum 30.06. des jeweiligen Jahres, in dem der 
Ausbildungsblock beginnt, erhält der Ausbildungsteilnehmer einen Rabatt von 5 % auf die gesamten 
Ausbildungskosten. 
 
 
KÜNDIGUNG SEITENS DER AUSBILDUNGSLEITERIN: 
Die Ausbildungsleiterin behält sich vor, die Ausbildung zu verschieben, wenn sich bis 14 Tage vor Ausbildungsstart 
zu wenig Teilnehmer angemeldet haben. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5. In diesem Falle erhält der  
Ausbildungsteilnehmer bereits geleistete Zahlungen umgehend zurückerstattet. Sollte ein Ausbildungsblock 
aufgrund von Krankheit der Ausbildungsleiterin ganz oder teilweise ausfallen, so wird der Block ganz oder teilweise 
nach Absprache mit den Ausbildungsteilnehmern wiederholt. Eine Kündigung der laufenden Ausbildung kann 
ausgesprochen werden, wenn der Ausbildungsteilnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich 
nachkommt oder eine weitere Teilnahme aufgrund von Labilität eine zu große Belastung darstellen würde. Ein 
weiterer Kündigungsgrund ist eine grobe Störung des Ausbildungsablaufs und der Ausbildungsgruppe durch 
unangemessenes Verhalten des Ausbildungsteilnehmers. Sollte das Verhalten trotz Ermahnung nicht umgehend 
behoben werden, kann eine sofortige Kündigung ausgesprochen werden. In diesem Fall erhält der Ausbildungs-
teilnehmer zu viel gezahlte Kosten zurückerstattet.  
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WIDERRUF/ KÜNDIGUNG: 
Der Ausbildungsteilnehmer kann diesen Ausbildungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
widerrufen. Bei einer Kündigung des Vertrages unter 30 Tage vor Ausbildungsbeginn werden 30 % der Kosten 
fällig. Bei einer Kündigung unter 7 Tagen vor Ausbildungsbeginn oder einer Nichtabsage werden die vollen Kosten 
fällig. Sollte der Ausbildungsteilnehmer aufgrund von Erkrankung nicht oder nur teilweise an einer laufenden 
Ausbildungswoche teilnehmen können, so werden die Kosten für diese Ausbildungswoche trotzdem in voller Höhe 
fällig. Der Ausbildungsteilnehmer ist allerdings berechtigt, die fehlenden Ausbildungszeiten in einem der 
nachfolgenden Ausbildungen kostenfrei nachzuholen.  
 
 
VORAUSSETZUNGEN: 
Sie müssen kein Arzt oder Heilpraktiker sein, um an der Ausbildung zum/zur Reinkarnationstherapeuten/in 
teilnehmen zu können. Wenn Sie keine Heilerlaubnis haben, können Sie ihr Wissen und Können als 
Rückführungsleiter oder Coach anwenden. Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung sind mindestens 
10 Sitzungen Eigentherapie in meiner Praxis oder einem Therapeuten mit ähnlichem Ansatz (Kontaktadressen 
erhält der Ausbildungsteilnehmer bei der Ausbildungsleiterin). Das Honorar für die Eigentherapie ist nicht 
Bestandteil der Ausbildungskosten. Die Ausbildungsleiterin setzt eine psychische Stabilität für die Teilnahme an 
der Ausbildung voraus.  
 
 
UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG: 
Für Unterkunft und Verpflegung ist selbst zu sorgen. Während der Ausbildung wird Wasser und Tee zur freien 
Verfügung angeboten. Bei Bedarf kann der Ausbildungsteilnehmer Hausschuhe, warme Socken, Kissen und eine 
Decke mitbringen. 
 
 
SALVATORISCHE KLAUSEL: 
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch 
nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen berührt. 
 
 
 

 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Ausbildung zum/zur Reinkarnationstherapeuten/in an. Die Termine, 
Zeiten, sowie die Zusammensetzung des Honorars sind mir bekannt und ich erkläre mich ausdrücklich damit 
einverstanden. Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift.  

 

___________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Ausbildungsteilnehmer 

 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Ausbildungsleiterin 


